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Nachrichtlich: 
MILRI Schleswig-Holstein, Abt. IV  52  
Referat für Städtebau, Ortsplanung und Städtebaurecht 

-  per Mail - 
 

 Stadt Elmshorn 
Per Mail 

 
 
Aufstellung der Bebauungsplans Nr. 194, 29.  Änderung des FNP  der Stadt Elmshorn; 
Landesplanungsanzeige gem. § 11 (1)  Landesplanungsgesetz 2014 vom 20.06.2019 
           
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu der o.g. Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Die Stadt Elmshorn beabsichtigt eine am westlichen Stadtrand gelegene, ca. 10 ha große Konversionsflä-
che (Sonderbaufläche TELEKOM) für die Ansiedlung von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben  pla-
nungsrechtlich vorzubereiten. Da die Fläche aktuell einen verhältnismäßig hohen Flächenversiegelungs-
grad aufweist, sollen alle nicht benötigte Versiegelungen im Rahmen der konzeptionellen Umsetzung auf-
gehoben werden. Die Fläche befindet sich in Privatbesitz. 
 

Aus städtebaulicher Sicht wird das Konversionsprojekt der Stadt Elmshorn grundsätzlich begrüßt. Auf-
grund der suboptimalen Verkehrsanbindung dieser Fläche sollten jedoch verkehrsintensive Betriebe aus-
geschlossen bleiben.  
 
Eine überwiegende Wohnnutzung kommt nach Auffassung des Kreises aufgrund der unzureichenden 
Anbindung der Fläche an die städtische Infrastruktur ebenfalls nicht in Betracht. 
 
  

 

 



 
 
 
 
 
 

 Seite 2 von 2 zum Schreiben vom 11.07.19 

 
 

 

 

Weitere Hinweise und Anregungen zu Einzelheiten des städtebaulichen Konzepts bzw. zur verbindlichen 
Bauleitplanung erfolgen im Rahmen der anstehenden Beteiligungsschritte gem. BauGB. 
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Weitere Angaben zu den Planentwürfen bitte ich den beiliegenden Unterlagen selbst zu entnehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

 












